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Gebühren der Sonderabfallgesellschaft
Brandenburg/Berlin mbH

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft,
Umweltschutz und Raumordnung 

Vom 27. März 2003

Nach § 2 Abs. 3 der Sonderabfallgebührenordnung vom 7. April
2000 (GVBl. II S. 104), geändert durch die Verordnung vom
10. August 2000 (GVBl. II S. 322), ist der maßgebliche Pro-
zentsatz der Zuweisungsgebühr von der obersten Abfallwirt-
schaftsbehörde bekannt zu machen. Mit Wirkung vom 1. Mai
2003 beträgt der maßgebliche Prozentsatz 3 Prozent der Entsor-
gungskosten.

Sicherheitsleistungen bei Abfallentsorgungsanlagen 
(§ 12 Abs. 1 und § 17 Abs. 4a

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes)

Runderlass 6/2/03
des Ministeriums für Landwirtschaft, 

Umweltschutz und Raumordnung
Vom 7. März 2003

1 Zugrunde liegende Vorschriften:

Infolge  des Gesetzes zur Sicherstellung der Nachsorge-
pflichten bei Abfalllagern vom 13. Juli 2001 (BGBl. I
S. 1550) kann auf Grund des § 12 Abs. 1 des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (BImSchG) bei der Genehmi-
gung von Abfallentsorgungsanlagen dem Anlagenbe-
treiber zur Sicherstellung der Anforderungen des § 5
Abs. 3 BImSchG die Erbringung einer Sicherheitsleis-
tung auferlegt werden. Gemäß § 5 Abs. 3 BImSchG sind
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige An-
lagen so zu errichten, zu betreiben und stillzulegen, dass
nach einer Betriebseinstellung von der Anlage und dem
Anlagengrundstück keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und
die Nachbarschaft hervorgerufen werden können (Num-
mer 1), vorhandene Abfälle ordnungsgemäß und schad-
los verwertet oder ohne Beeinträchtigung des Wohls der
Allgemeinheit beseitigt werden (Nummer 2) und die
Wiederherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes
des Betriebsgeländes gewährleistet ist (Nummer 3).
Nach § 17 Abs. 4a BImSchG kann eine entsprechende
Sicherheitsleistung auch nachträglich angeordnet wer-
den. Durch Artikel 2 Nr. 8 und 11 des Gesetzes zur Um-
setzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richt-
linie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz
vom  27. Juli 2001 („Artikelgesetz“, BGBl. I S. 1950) ist
die ursprünglich vorgesehene Beschränkung der Sicher-
heitsleistung auf die Abfallentsorgung aufgehoben und
durch Artikel 2 Nr. 5 Buchstabe c sind die Pflichten des
§ 5 Abs. 3 BImSchG um die unter Nummer 3 genannte
Aufgabe erweitert worden.

Der Vollzug der genannten Vorschriften war zunächst
durch die Runderlasse des Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umweltschutz und Raumordnung (MLUR)
6/06/01 (Sicherheitsleistungen bei Abfallentsorgungs-
anlagen vom 20. August 2001 -  ABl. S. 626) und 6/1/02
vom 9. Januar 2002 sowie durch das Schreiben vom
26. Juni 2002 - Az. 61.3R- 61210/0 geregelt worden.
Diese Erlasse werden hiermit aufgehoben und durch fol-
genden Runderlass ersetzt.

2 Auferlegung der Sicherheitsleistung:

Die Auferlegung der Sicherheitsleistung steht im
pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörde.
Gemäß § 39 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) soll die Be-
gründung von Ermessensentscheidungen die Gesichts-
punkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der
Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist.

Bei der Ermessensausübung sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen:

2.1 Zweck der Sicherheitsleistung ist es, im Falle einer Zah-
lungsunfähigkeit des Betreibers bei Stilllegung der An-
lage die Behörden davor zu bewahren, die oben genann-
ten Nachsorgemaßnahmen in Ersatzvornahme auf Kos-
ten der öffentlichen Hand durchführen zu müssen. Es ist
im Einzelfall von der Behörde zu entscheiden, ob dieses
Ziel die Auferlegung einer Sicherheitsleistung in Bezug
auf die jeweilige Anlage erforderlich macht und unter
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dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit gerechtfer-
tigt ist. Allein das Ziel, die Behörden von ihren gesetz-
lichen Überwachungsaufgaben zu entlasten, rechtfertigt
die Auferlegung einer Sicherheitsleistung dagegen
nicht.

2.2 Die Anforderungen, die an die Wahrscheinlichkeit einer
Zahlungsunfähigkeit, also eines Schadenseintritts, zu
stellen sind, sind umso geringer, je größer und folgen-
schwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist.
Die Feststellung einer konkreten Liquiditätsschwäche
oder drohenden Insolvenz des Betriebes ist vor Auferle-
gung einer Sicherheitsleistung nicht erforderlich 
(Grete/Küster, in: Natur und Recht, Jg. 2002, S. 469
m. W. Nachw.). Würde man die Sicherheit erst bei Vor-
liegen konkreter wirtschaftlicher Schwierigkeiten des
Betriebes fordern, könnte der Gesetzeszweck nicht er-
reicht werden, da sich zu diesem Zeitpunkt ein Siche-
rungsgeber regelmäßig nicht mehr wird finden lassen.
Relevant für die Beurteilung der Gefahr einer Zahlungs-
unfähigkeit des Betreibers ist nicht nur die gegenwärti-
ge Situation seines Geschäftsbetriebes, sondern die vo-
raussichtliche finanzielle Lage des Betreibers in dem
Moment, in dem die Anlage stillgelegt wird und die an-
genommenen Abfälle zu entsorgen sind (VGH Mün-
chen, Beschluss vom 28. Dezember 1989 - 20 CS
89.3551, NVwZ 1990, S. 993). Das Ausmaß des mög-
lichen Schadens ist in erster Linie abhängig von der Art
und Menge der gelagerten Abfälle.

2.3 Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Scha-
denseintritts sind die Erfahrungen mit Abfallentsor-
gungsanlagen im Land Brandenburg zu berücksichti-
gen. So waren insbesondere bei Anlagen zur Lagerung
- auch in Verbindung mit Behandlung - von Bauabfällen,
Altholz, Altreifen und gemischten Siedlungsabfällen
aus dem Gewerbe in vermehrtem Umfang Fälle festzu-
stellen, in denen die Betreiber wirtschaftlich nicht in der
Lage waren, die angenommenen Abfälle ordnungsge-
mäß zu entsorgen. Nach diesen Erfahrungen ist die Auf-
erlegung einer Sicherheitsleistung bei Anlagen dieser
Art als präventive Maßnahme vor dem Hintergrund der
erheblichen Risiken für Gesundheit und Umwelt, die mit
einer dauerhaften Lagerung von Abfällen außerhalb ge-
eigneter Abfallentsorgungsanlagen verbunden sind, so-
wie angesichts des erheblichen Kostenrisikos für die
Räumung von Abfalllagern für die öffentliche Hand im
Allgemeinen als erforderlich anzusehen, soweit nicht im
Einzelfall Gründe der nachfolgend aufgeführten Art ent-
gegenstehen. Bei sonstigen Abfallentsorgungsanlagen
ist die Erforderlichkeit einer Sicherheitsleistung nach
den besonderen Umständen zu beurteilen.

2.4 Eine finanzielle Absicherung der Entsorgung ist nur er-
forderlich, soweit in der Anlage Abfälle mit negativem
Marktwert gelagert werden.

2.5 Eine Sicherheitsleistung kann entbehrlich sein, wenn
vom Betreiber ein abgesichertes Verwertungskonzept
für die angenommenen Abfälle vorgelegt und der konti-
nuierliche Durchsatz der angenommenen Abfälle in der

Anlage sowie die Abgabe der angenommenen Abfälle
- in der Regel nach Behandlung - langfristig nachgewie-
sen wird.  Zum Zwecke des Nachweises sind rechtlich
unverbindliche Entsorgungskonzepte bzw. Absichtser-
klärungen nicht tauglich. Vielmehr ist regelmäßig eine
Absicherung des Konzepts durch den Nachweis ent-
sprechender Entsorgungsverträge oder Eigenentsor-
gungskapazitäten (siehe unter 2.9) erforderlich. So be-
steht beispielsweise kein Entsorgungsrisiko, wenn ein
Dritter vertraglich das Entsorgungsrisiko im Insolvenz-
fall übernimmt (siehe unten). Der laufende Durchsatz
der angenommenen Abfälle durch die Anlage ist vom
Anlagenbetreiber glaubhaft zu machen mittels Überprü-
fung durch unabhängige Stellen, z. B. im Zusammen-
hang mit der Überprüfung von Entsorgungsfachbetrie-
ben durch unabhängige Sachverständige.

2.6 Eine Sicherheitsleistung kann nicht nur im Rahmen der
Neugenehmigung von Anlagen, sondern auch nachträg-
lich bei solchen Anlagen gefordert werden, die zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der eingangs genannten
Gesetze bereits betrieben wurden. Dies gilt uneinge-
schränkt für Sicherheitsleistungen zum Zweck der Ge-
währleistung der Nachsorgepflichten nach § 5 Abs. 3
Nr. 1 und 2 BImSchG. Da die neu eingeführte Nachsor-
gepflicht nach § 5 Abs. 3 Nr. 3 BImSchG gemäß § 67
Abs. 5 BImSchG für zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens des Artikelgesetzes bereits betriebene Anlagen erst
spätestens bis 30. Oktober 2007 zu erfüllen ist, ist es
möglich, eine diese Nachsorgepflicht sichernde Sicher-
heitsleistung auch erst in Bezug auf die Pflichterfüllung
zu diesem Zeitpunkt anzuordnen.

2.7 Bei der Auferlegung von Sicherheitsleistungen durch
nachträgliche Anordnung gegenüber bereits in Betrieb
befindlichen Unternehmen kann zur Vermeidung von
Härten der sukzessive Aufbau der Sicherheitsleistung
vorgesehen werden, um dem Betreiber die Erwirtschaf-
tung der zulässigen Kosten für die Sicherheitsleistung
zu ermöglichen. Insoweit kommt ein Übergangszeit-
raum von in der Regel drei Jahren in Betracht, da eine
ordnungsgemäß arbeitende Anlage die angenommenen
Abfälle in diesem Zeitraum einmal vollständig umge-
schlagen haben sollte und sich bei der Neuannahme von
Abfällen auf die zusätzlichen Kosten der Sicherheits-
leistung einstellen kann. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass die Lagerung von Abfällen zur
Verwertung lediglich dann vom Anwendungsbereich der
Deponieverordnung (DepV) vom 24. Juli 2002 ausge-
nommen ist, wenn sie einen Zeitraum von weniger als
drei Jahren umfasst (§ 1 Abs. 3 Nr. 6 DepV). In Ausnah-
mefällen, in denen wegen vorhandener Altbestände 
- z. B. wegen Übernahme einer in Insolvenz gegangenen
Anlage durch einen neuen Betreiber - auch ein sukzessi-
ver Nachweis innerhalb von drei Jahren nicht zumutbar
ist, kann auch ein längerer Zeitraum eingeräumt werden.
Voraussetzung ist die Vorlage eines prüffähigen Konzep-
tes über den Abbau der Altbestände und gegebenenfalls
rechtlich verbindliche Maßnahmen oder Vereinbarungen.

2.8 Bei unbedeutenden Abfalllagern kann von der Erhebung



von Sicherheiten abgesehen werden. Dies ist bei ge-
schätzten Entsorgungskosten von bis zu 20.000 Euro an-
zunehmen. Bei größeren Abfallentsorgungsanlagen
kann die Höhe der Sicherheit um diesen Betrag gemin-
dert werden, um das mangelnde Erfordernis einer Si-
cherheitsleistung bei unbedeutenden Abfallmengen zu
berücksichtigen.

2.9 Wenn Anlagen zur Lagerung von Abfällen mit weiteren
Anlagen zur abschließenden Entsorgung von Abfällen
räumlich verbunden sind - z. B. Verbrennungs- oder Mit-
verbrennungsanlagen - ist das Risiko eines Nachfolge-
problems geringer, so dass von der Erhebung einer Si-
cherheit für die technologisch bedingte Menge zur Vor-
haltung von Abfällen zum Zwecke der weiteren Be-
handlung abgesehen werden kann.

2.10 Sofern von Unternehmen, die ihre Anlagen auf gemiete-
ten oder gepachteten Grundstücken betreiben, dem Ver-
mieter oder Verpächter Sicherheiten zur Abdeckung mög-
licher Entsorgungskosten eingeräumt worden sind, kann
dies berücksichtigt werden, da im Insolvenzfall des Anla-
genbetreibers auch der Grundstückseigentümer als Ab-
fallbesitzer zur Entsorgung herangezogen werden kann.

2.11 Der Nachweis einer Sicherheit kann ebenfalls entbehr-
lich sein, wenn vom Anlagenbetreiber sonstigen Dritten
Sicherheiten für die ordnungsgemäße Entsorgung der
Abfälle nachgewiesen worden sind und diese Dritten im
Falle der Insolvenz des Anlagenbetreibers zur Entsor-
gung der Abfälle herangezogen werden können. Dies
gilt beispielsweise, wenn der Anlagenbetreiber auf sei-
ner Anlage oder Anlagenteilen ausschließlich Abfälle ei-
nes Abfallerzeugers annimmt und er diesem Abfall-
erzeuger eine entsprechende Sicherheit geleistet hat.

2.12 Eine Sicherheit kann ebenfalls entbehrlich sein, wenn in
sonstiger Weise ein solventer Dritter im Falle der Zah-
lungsunfähigkeit eine vertragliche Garantie zur Über-
nahme der zu entsorgenden Abfälle abgegeben hat.

2.13 Wird auf die Erhebung einer Sicherheit verzichtet, soll-
te ein  Hinweis auf die Möglichkeit einer späteren An-
ordnung erfolgen und bei Festlegung der Sicherheit soll-
te auf die Möglichkeit einer nachträglichen Erhöhung
hingewiesen werden.

2.14 Bei Langzeitlagern im Sinne des § 2 Nr. 18 der Depo-
nieverordnung sind in Bezug auf die Verpflichtung zum
Nachweis von Sicherheitsleistungen die Vorschriften
des § 16 in Verbindung mit § 19 der DepV anzuwenden.

3 Bemessung der Höhe der Sicherheit:

Bei der Bemessung der Höhe der Sicherheitsleistung ist
Folgendes zu berücksichtigen:

3.1 Die Sicherheitsleistung soll ihrer Höhe nach mindestens
die Entsorgungskosten der bei Stilllegung der Anlage
potentiell gelagerten Abfälle abdecken (§ 5 Abs. 3 Nr. 2

BImSchG), da nach den praktischen Erfahrungen bei
der Stilllegung von Anlagen die Abfallentsorgung das
hauptsächliche Problem ist. Bei der Bemessung  sind da-
her die in dem jeweiligen Genehmigungsbescheid fest-
gelegten Kapazitäten der Anlage zur Lagerung von Ab-
fällen sowie die üblichen Entsorgungskosten für die von
der Anlagengenehmigung umfassten Abfallarten zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch für Eingangs- und Aus-
gangslager von Abfallbehandlungsanlagen. Für Abfälle
oder aus Abfällen gewonnene sekundäre Rohstoffe, die
keinen negativen Marktwert aufweisen, bedarf es keiner
Sicherheitsleistung. Bei der Abschätzung der möglichen
Entsorgungskosten sind verfügbare Marktübersichten
zu berücksichtigen.

3.2 Soweit genehmigte Lagerkapazitäten dauerhaft nicht
vollständig ausgeschöpft werden, kann der Betreiber die
genehmigte Lagerkapazität durch ausdrückliche Ver-
zichtserklärung rechtsverbindlich reduzieren, was sich
zugleich auf die Bemessung der Sicherheit auswirkt.
Soll eine Anlage für einen längeren Zeitraum nicht in ih-
rer vollen Lagerkapazität genutzt werden, ohne die ge-
nehmigte bzw. angezeigte und formell legale Lagerka-
pazität  zu ändern, so soll dies bei der Bemessung der Si-
cherheitsleistung berücksichtigt werden. Zweckmäßig
ist es in diesem Falle, die eingeschränkte Nutzung der
Anlage für den fraglichen Zeitraum in geeigneter Weise
verbindlich  zu machen. 

3.3 Überschreitet die tatsächlich in der Anlage gelagerte
Abfallmenge die ursprünglich der Bemessung zugrunde
gelegte Lagerkapazität, so ist die geforderte Sicherheit
zu erhöhen.

4 Art der Sicherheitsleistung:

4.1 Die Sicherheitsleistung kann erbracht werden in der von
§ 232 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorgesehenen
Form sowie durch andere Sicherungsmittel, die geeignet
sind, den angestrebten Sicherungszweck zu erfüllen
(Vgl. Nummer 3.2.1 der TA Abfall vom 12. März 1991
[GMBl S. 139, 469]). Bei der Auswahl der Sicherungs-
art ist insbesondere die Insolvenzfestigkeit des Siche-
rungsmittels zu berücksichtigen. Sicherheitsleistungen
sind in erster Linie selbstschuldnerische Bankbürg-
schaften, aber auch die Bestellung dinglicher Sicherhei-
ten (Hypothek/Grundschuld), Hinterlegung von Geld,
Konzernbürgschaft oder eine entsprechende Versiche-
rung. Bei so genannten Patronatserklärungen ist im Ein-
zelfall anhand deren Inhalte zu beurteilen, ob sie eine in-
solvenzsichere Sicherheitsleistung darstellen.

4.2 Bilanzielle Rückstellungen eines Unternehmens stellen
keine insolvenzsichere Sicherheit dar, da sie im Falle der
Insolvenz zur Insolvenzmasse gehören. Betriebliche
Rückstellungen können nur dann als insolvenzfestes Si-
cherungsmittel eingestuft werden, wenn die zurückge-
stellten Beträge auf ein gesondertes Konto des Unter-
nehmens eingezahlt werden und der Anspruch auf Aus-
zahlung des Guthabens dem Land zur Sicherheit abge-
treten oder verpfändet wird.
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5 Zur Vollziehung in die Sicherheit:

Wird eine Vollziehung in die geleistete Sicherheit erfor-
derlich, so ist zu berücksichtigen, dass es sich in der Re-
gel um finanzielle Sicherheitsleistungen handelt, die
sich auf eine Geldforderung und nicht auf die tatsächli-
che Abfallentsorgung beziehen. Adressat einer ord-
nungsrechtlichen Räumungs- bzw. Entsorgungsanord-
nung, die der Inanspruchnahme des Sicherungsgebers in
der Regel vorauszugehen hat, ist daher weiterhin der 
Anlagenbetreiber und nicht der Sicherheitsgeber. Der
Sicherungsgeber wird regelmäßig im Anschluss daran
auf die Kosten der Ersatzvornahme gemäß § 19 Abs. 1
des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land
Brandenburg (VwVG) in Anspruch genommen werden.
Anzustreben ist, den Sicherungsgeber nach § 19 Abs. 2
VwVG bereits auf eine Vorauszahlung der voraussicht-
lichen Kosten der Ersatzvornahme in Anspruch zu neh-
men.

6 Freigabe der Sicherheit

6.1 Die Sicherheit ist freizugeben, soweit der Sicherungs-
zweck erfüllt ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die
Nachsorgepflichten erfüllt sind. Eine frühere Freigabe
soll erfolgen, wenn einzelne Nachsorgemaßnahmen
vom Anlagenbetreiber realisiert worden sind.

6.2 Im Falle einer nachträglichen Erhöhung der Sicherheits-
leistung hat eine Freigabe zu erfolgen, wenn der Grund
für die Erhöhung der Sicherheitsleistung entfallen ist.

6.3 Da nach § 17 Abs. 4a BImSchG Anordnungen zur Er-
füllung der sich aus § 5 Abs. 3 BImschG ergebenden
Pflichten nur in einem Zeitraum von einem Jahr nach
Betriebseinstellung angeordnet werden können, ist die
Sicherheitsleistung für solche Nachsorgemaßnahmen,
deren Durchführung nicht binnen Jahresfrist angeordnet
worden ist, nach Ablauf der Jahresfrist freizugeben.

Richtlinie des Ministeriums der Justiz und
für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg 
für die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen 

im Justizvollzug des Landes Brandenburg

(4528 - IV. 11/8)
Vom 7. März 2003

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser
Richtlinie, der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) sowie im Rahmen des
Operationellen Programms Brandenburg 2000 - 2006
Zuwendungen aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und des Landes für die Förderung von Qua-

lifizierungsmaßnahmen für Gefangene im Brandenbur-
ger Justizvollzug.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der
Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel. 

1.2 Ziel der Projekte ist es, für inhaftierte Jugendliche und
Erwachsene durch ein erweitertes berufliches Qualifi-
zierungsangebot die Vermittlungsaussichten nach der
Entlassung zu verbessern, da eine erfolgreiche Integra-
tion Haftentlassener in den Arbeitsmarkt als signifikan-
ter Faktor für die Vermeidung von Rückfälligkeit nach-
weisbar ist.

Die Richtlinie orientiert sich an den landespolitischen
Zielstellungen, die Resozialisierung von Inhaftierten zu
fördern und an der im Operationellen Programm des
Landes Brandenburg festgelegten Priorität „Gesell-
schaft ohne Ausgrenzung“.

2 Gegenstand der Förderung, förderbare Maßnah-
men, Zielgruppen

Gefördert werden projektbezogene Personal- und Sach-
ausgaben für Qualifizierungsmaßnahmen im Justizvoll-
zug des Landes Brandenburg, insbesondere für Lehr-
und Beratungspersonal sowie für Lehr- und Lernmateri-
alien, Mieten, Regie- und Verwaltungskosten.

Förderbar sind Maßnahmen der beruflichen Qualifizie-
rung und beruflichen Integration für erwachsene und
junge Gefangene im Justizvollzug des Landes Branden-
burg. Die Maßnahmen müssen das Ziel haben, Fähig-
keiten für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung aus
der Haft zu vermitteln, zu erhalten oder zu erweitern und
dadurch die Vermittlungsaussichten Haftentlassener so-
wie ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu verbessern.  

2.1 Erstausbildung im Jugendvollzug zur Herstellung von
Chancengleichheit inhaftierter junger Gefangener
beim Zugang zum Arbeitsmarkt nach der Entlassung

2.1.1 Zielgruppe: 

Junge Gefangene, die eine Erstausbildung während der
Haft beginnen oder fortsetzen wollen.

2.1.2 Maßnahmebeschreibung:

Junge Gefangene beginnen eine Erstausbildung im Voll-
zug oder setzen eine vor der Haft begonnene Ausbildung
fort. Wird ein junger Gefangener vor Ausbildungsende
entlassen, setzt er die Ausbildung bei Bedarf mit Unter-
stützung des Maßnahmeträgers außerhalb des Vollzuges
fort. Der Einstieg in die Maßnahmen ist lehrjahresüber-
greifend und variabel, das heißt, geeignete junge Gefan-
gene können zu jedem Zeitpunkt in die Maßnahme ein-
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